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len Organisationen zusammenzuarbeiten und ihnen Unter-
stützung und Hilfe zu gewähren;

13. legt den Staaten eindringlich nahe, mit dem Gene-
ralsekretär, miteinander sowie mit interessierten zwischen-
staatlichen Organisationen zusammenzuarbeiten, um sicher-
zustellen, gegebenenfalls im Rahmen der bestehenden Man-
date, dass den Staaten, die Hilfe benötigen und beantragen,
um Vertragsparteien der in Ziffer 12 genannten Übereinkünf-
te und Protokolle zu werden und diese durchzuführen, techni-
sche und sonstige sachverständige Beratung zuteil wird;

14. stellt mit Dank und Befriedigung fest, dass in Über-
einstimmung mit der Aufforderung in den Ziffern 11 und 12
der Resolution 61/40 eine Reihe von Staaten Vertragsparteien
der dort genannten einschlägigen Übereinkünfte und Proto-
kolle geworden sind, in Verwirklichung des Ziels einer brei-
teren Annahme und Durchführung dieser Übereinkünfte, und
begrüßt in dieser Hinsicht insbesondere das Inkrafttreten des
Internationalen Übereinkommens zur Bekämpfung nuklear-
terroristischer Handlungen am 7. Juli 2007;

15. bekräftigt die Erklärung über Maßnahmen zur Be-
seitigung des internationalen Terrorismus sowie die Erklä-
rung zur Ergänzung der Erklärung von 1994 über Maßnah-
men zur Beseitigung des internationalen Terrorismus und for-
dert alle Staaten auf, sie umzusetzen;

16. fordert alle Staaten auf, zusammenzuarbeiten, um
terroristische Handlungen zu verhüten und zu bekämpfen;

17. fordert alle Staaten und den Generalsekretär nach-
drücklich auf, bei ihren Anstrengungen zur Verhütung des in-
ternationalen Terrorismus den bestmöglichen Nutzen aus den
bestehenden Institutionen der Vereinten Nationen zu ziehen;

18. ersucht die Unterabteilung Terrorismusverhütung
des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbre-
chensbekämpfung in Wien, weitere Anstrengungen zu unter-
nehmen, um kraft ihres Mandats die Kapazitäten der Verein-
ten Nationen auf dem Gebiet der Terrorismusverhütung aus-
zubauen, und erkennt im Zusammenhang mit der Weltweiten
Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terro-
rismus und mit Resolution 1373 (2001) des Sicherheitsrats
die Rolle an, die ihr dabei zufällt, den Staaten behilflich zu
sein, Vertragsparteien der einschlägigen internationalen
Übereinkünfte und Protokolle betreffend den Terrorismus,
einschließlich der in jüngster Zeit verabschiedeten, zu werden
und diese durchzuführen, und die Mechanismen der interna-
tionalen Zusammenarbeit in Strafsachen im Zusammenhang
mit dem Terrorismus zu stärken, so auch durch den Aufbau
nationaler Kapazitäten;

19. begrüßt die derzeitigen Anstrengungen des Sekreta-
riats, die dritte Auflage der International Instruments related
to the Prevention and Suppression of International Terrorism
(Internationale Rechtsinstrumente betreffend die Verhütung
und Bekämpfung des internationalen Terrorismus) in allen
Amtssprachen zu erstellen;

20. bittet die regionalen zwischenstaatlichen Organisa-
tionen, dem Generalsekretär Informationen über die von ih-
nen auf regionaler Ebene getroffenen Maßnahmen zur Besei-
tigung des internationalen Terrorismus sowie über die von

diesen Organisationen abgehaltenen zwischenstaatlichen Ta-
gungen vorzulegen;

21. nimmt Kenntnis von den Fortschritten, die bei der
Ausarbeitung des Entwurfs eines umfassenden Übereinkom-
mens über den internationalen Terrorismus auf den Tagungen
des Ad-hoc-Ausschusses nach Resolution 51/210 der Gene-
ralversammlung und der während der zweiundsechzigsten
Tagung der Generalversammlung durch den Sechsten Aus-
schuss eingesetzten Arbeitsgruppe erzielt wurden, und be-
grüßt die fortgesetzten Bemühungen zu diesem Zweck;

22. beschließt, dass der Ad-hoc-Ausschuss die Erarbei-
tung des Entwurfs eines umfassenden Übereinkommens über
den internationalen Terrorismus beschleunigt fortsetzen und
die mit Resolution 54/110 der Generalversammlung auf seine
Tagesordnung gesetzte Frage der Einberufung einer Konfe-
renz auf hoher Ebene unter der Schirmherrschaft der Verein-
ten Nationen weiter erörtern wird;

23. beschließt außerdem, dass der Ad-hoc-Ausschuss
am 25. und 26. Februar und am 6. März 2008 tagen wird, um
das in Ziffer 22 genannte Mandat zu erfüllen;

24. ersucht den Generalsekretär, dem Ad-hoc-Aus-
schuss auch weiterhin die erforderlichen Einrichtungen zur
Verfügung zu stellen, damit er seine Arbeit wahrnehmen
kann;

25. ersucht den Ad-hoc-Ausschuss, der Generalver-
sammlung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung Bericht zu
erstatten, sofern der Entwurf eines umfassenden Überein-
kommens über den internationalen Terrorismus fertiggestellt
wird;

26. ersucht den Ad-hoc-Ausschuss außerdem, der Ge-
neralversammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung über
den Stand der Erfüllung seines Mandats Bericht zu erstatten;

27. beschließt, den Punkt „Maßnahmen zur Beseitigung
des internationalen Terrorismus“ in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/72

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 6. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/459,
Ziff. 8)83. 

62/72. Bericht des Ausschusses für die Beziehungen zum
Gastland

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die
Beziehungen zum Gastland84,

unter Hinweis auf Artikel 105 der Charta der Vereinten
Nationen, das Übereinkommen über die Vorrechte und Im-

83 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Bulgarien, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Kanada
und Zypern.
84 Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Sup-
plement No. 26 und Korrigendum (A/62/26 und Corr.1).
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munitäten der Vereinten Nationen85, das Abkommen zwi-
schen den Vereinten Nationen und den Vereinigten Staaten
von Amerika über den Amtssitz der Vereinten Nationen86 so-
wie die Verantwortlichkeiten des Gastlandes,

sowie unter Hinweis darauf, dass der Ausschuss im Ein-
klang mit Ziffer 7 der Resolution 2819 (XXVI) der General-
versammlung vom 15. Dezember 1971 Fragen, die im Zu-
sammenhang mit der Durchführung des Abkommens zwi-
schen den Vereinten Nationen und den Vereinigten Staaten
von Amerika über den Amtssitz der Vereinten Nationen auf-
treten, prüfen und das Gastland diesbezüglich beraten soll,

in der Erwägung, dass die zuständigen Behörden des
Gastlandes auch weiterhin wirksame Maßnahmen ergreifen
sollen, um insbesondere alle Handlungen zu verhindern, wel-
che die Sicherheit der Vertretungen und ihres Personals be-
einträchtigen,

1. schließt sich den Empfehlungen und Schlussfolge-
rungen des Ausschusses für die Beziehungen zum Gastland in
Ziffer 62 seines Berichts84 an;

2. ist der Auffassung, dass die Aufrechterhaltung ange-
messener Bedingungen für ein normales Arbeiten der bei den
Vereinten Nationen akkreditierten Delegationen und Vertre-
tungen und die sehr wichtige Frage der Achtung ihrer Vor-
rechte und Immunitäten im Interesse der Vereinten Nationen
und aller Mitgliedstaaten liegen, ersucht das Gastland, auch
künftig möglicherweise auftretende Probleme auf dem Ver-
handlungsweg zu lösen und alles Erforderliche zu tun, um je-
de Störung der Tätigkeit der Vertretungen zu verhindern, und
fordert das Gastland nachdrücklich auf, auch künftig ange-
messene Maßnahmen zur Gewährleistung der Achtung der
diplomatischen Vorrechte und Immunitäten zu treffen, wie et-
wa Schulungen von Polizei-, Sicherheits-, Zoll- und Grenz-
kontrollbeamten, und im Falle von Verstößen sicherzustellen,
dass diese im Einklang mit den anwendbaren Rechtsvor-
schriften ordnungsgemäß untersucht werden und Abhilfe ge-
schaffen wird;

3. nimmt Kenntnis von den Problemen, die einige Stän-
dige Vertretungen im Zusammenhang mit der Durchführung
des Programms für das Parken diplomatischer Fahrzeuge87

hatten, und wird mit der Angelegenheit befasst bleiben, um
sicherzustellen, dass das Programm auch künftig ordnungsge-
mäß auf faire, nichtdiskriminierende, wirksame und demzu-
folge völkerrechtskonforme Weise durchgeführt wird;

4. begrüßt es, dass die zweite Überprüfung der Durch-
führung des Programms für das Parken diplomatischer Fahr-
zeuge vorgenommen wurde, nimmt von ihren Ergebnissen
sowie von den Standpunkten der Ausschussmitglieder Kennt-
nis und fordert das Gastland zur Behebung der Probleme auf,

die von Ständigen Vertretungen im Rahmen der Überprüfung
gemeldet wurden;

5. ersucht das Gastland, die Aufhebung der verbleiben-
den Reisebeschränkungen zu erwägen, die es den Bedienste-
ten bestimmter Vertretungen und den Bediensteten des Sekre-
tariats mit bestimmter Staatsangehörigkeit auferlegt hat, und
nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis von den im Be-
richt des Ausschusses wiedergegebenen Standpunkten der be-
troffenen Staaten sowie von den Standpunkten des Generalse-
kretärs und des Gastlandes;

6. stellt fest, dass der Ausschuss von dem Gastland er-
wartet, dass es sich gemäß Artikel IV Abschnitt 11 des Ab-
kommens zwischen den Vereinten Nationen und den Verei-
nigten Staaten von Amerika über den Amtssitz der Vereinten
Nationen86 verstärkt darum bemühen wird, die rechtzeitige
Ausstellung von Sichtvermerken für die Einreise von Vertre-
tern der Mitgliedstaaten, die aus dienstlichen Gründen nach
New York reisen, zu gewährleisten, und stellt fest, dass der
Ausschuss von dem Gastland erwartet, dass es sich verstärkt
darum bemühen wird, die Teilnahme von Vertretern der Mit-
gliedstaaten an anderen Tagungen der Vereinten Nationen
nach Bedarf zu erleichtern, einschließlich durch die Ausstel-
lung von Sichtvermerken;

7. stellt außerdem fest, dass mehrere Delegationen um
eine Verkürzung der von dem Gastland angewandten Frist für
die Ausstellung von Sichtvermerken für die Einreise von Ver-
tretern der Mitgliedstaaten ersucht haben, da diese Frist die
volle Teilnahme von Mitgliedstaaten an den Tagungen der
Vereinten Nationen erschwert;

8. begrüßt es, dass der Ausschussvorsitzende seine Gu-
ten Dienste ausgeübt hat, indem er den Besorgnissen in Bezug
auf die Sicherheit im Amtssitzbereich durch die umsichtige
Anwendung der Brandschutzvorschriften der zuständigen
Behörden des Gastlandes, einschließlich der Brandschutznor-
men und der entsprechenden örtlichen Brandschutzvorschrif-
ten, im Einklang mit dem Abkommen zwischen den Verein-
ten Nationen und den Vereinigten Staaten von Amerika über
den Amtssitz der Vereinten Nationen und dem Übereinkom-
men über die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten
Nationen85 Rechnung getragen hat, mit dem Ziel, die Sicher-
heit aller Bediensteten im Amtssitzbereich unter Achtung des
Status der Organisation zu gewährleisten;

9. dankt dem Gastland für seine Bemühungen und
hofft, dass die in den Ausschusssitzungen aufgeworfenen
Probleme auch künftig im Geiste der Zusammenarbeit und im
Einklang mit dem Völkerrecht gelöst werden;

10. bekräftigt, wie wichtig es für den Ausschuss ist, in
Erfüllung seines Mandats kurzfristig zusammentreten zu kön-
nen, um dringende und wichtige Angelegenheiten betreffend
die Beziehungen zwischen den Vereinten Nationen und dem
Gastland zu behandeln, und ersucht in diesem Zusammen-
hang das Sekretariat und den Konferenzausschuss, Anträgen
des Ausschusses für die Beziehungen zum Gastland auf Kon-
ferenzbetreuungsdienste für Sitzungen, die dieser Ausschuss
während der Tagungen der Generalversammlung und ihrer
Hauptausschüsse abhalten muss, Vorrang einzuräumen, un-

85 Resolution 22 A (I). Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl.
1980 II S. 941; LGBl. 1993 Nr. 66; öBGBl. Nr. 126/1957.
86 Siehe Resolution 169 (II).
87 A/AC.154/355, Anlage.
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beschadet der Erfordernisse dieser Organe und im Rahmen
der Verfügbarkeit;

11. ersucht den Generalsekretär, sich weiter aktiv mit al-
len Aspekten der Beziehungen der Vereinten Nationen zum
Gastland zu befassen;

12. ersucht den Ausschuss, seine Tätigkeit in Überein-
stimmung mit Resolution 2819 (XXVI) der Generalversamm-
lung fortzusetzen;

13. beschließt, den Punkt „Bericht des Ausschusses für
die Beziehungen zum Gastland“ in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/73

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 6. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/460,
Ziff. 7)88.

62/73. Gewährung des Beobachterstatus in der General-
versammlung an das Regionalzentrum für Klein-
waffen und leichte Waffen in der Region der Gro-
ßen Seen, am Horn von Afrika und in den an-
grenzenden Staaten

Die Generalversammlung,

in dem Wunsche, die Zusammenarbeit zwischen den Ver-
einten Nationen und dem Regionalzentrum für Kleinwaffen
und leichte Waffen in der Region der Großen Seen, am Horn
von Afrika und in den angrenzenden Staaten zu fördern,

1. beschließt, das Regionalzentrum für Kleinwaffen
und leichte Waffen in der Region der Großen Seen, am Horn
von Afrika und in den angrenzenden Staaten einzuladen, an
den Tagungen und an der Arbeit der Generalversammlung als
Beobachter teilzunehmen;

2. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen
Maßnahmen zur Durchführung dieser Resolution zu ergrei-
fen.

RESOLUTION 62/74

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 6. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/461,
Ziff. 7)89. 

62/74. Gewährung des Beobachterstatus in der General-
versammlung an das Italienisch-lateinamerikani-
sche Institut

Die Generalversammlung,
in dem Wunsche, die Zusammenarbeit zwischen den Ver-

einten Nationen und dem Italienisch-lateinamerikanischen
Institut zu fördern,

1. beschließt, das Italienisch-lateinamerikanische Insti-
tut einzuladen, an den Tagungen und an der Arbeit der Gene-
ralversammlung als Beobachter teilzunehmen;

2. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen
Maßnahmen zur Durchführung dieser Resolution zu ergrei-
fen.

RESOLUTION 62/75
Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 6. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/462,
Ziff. 7)90. 

62/75. Gewährung des Beobachterstatus in der General-
versammlung an die Energiechartakonferenz

Die Generalversammlung,
in dem Wunsche, die Zusammenarbeit zwischen den Ver-

einten Nationen und der Energiechartakonferenz zu fördern,
1. beschließt, die Energiechartakonferenz einzuladen,

an den Tagungen und an der Arbeit der Generalversammlung
als Beobachter teilzunehmen;

2. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen
Maßnahmen zur Durchführung dieser Resolution zu ergrei-
fen.

RESOLUTION 62/76
Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 6. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/463,
Ziff. 7)91. 

62/76. Gewährung des Beobachterstatus in der General-
versammlung an die Eurasische Entwicklungs-
bank

Die Generalversammlung,
in dem Wunsche, die Zusammenarbeit zwischen den Ver-

einten Nationen und der Eurasischen Entwicklungsbank zu
fördern,

88 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Äthiopien, Burkina Faso, Burundi, Costa Rica,
Demokratische Republik Kongo, Dschibuti, Eritrea, Ghana, Kenia, Le-
sotho, Malawi, Mali, Namibia, Niger, Nigeria, Ruanda, Seychellen, Si-
erra Leone, Somalia, Sudan, Uganda und Vereinigte Republik Tansania. 
89 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa
Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hai-
ti, Honduras, Italien, Kolumbien, Kuba, Mexiko, Nicaragua, Panama,
Paraguay, Peru und Uruguay.

90 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Bulgarien, Georgien, Irland, Japan,
Kirgisistan, Lettland, Liechtenstein, Niederlande, Österreich, Portugal,
Russische Föderation, Schweden, Schweiz, Tschechische Republik,
Türkei und Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland.
91 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Belarus, Kasachstan, Kirgisistan, Russische Fö-
deration, Tadschikistan und Usbekistan.




